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Ä3BT-UB Textteil 
Deckblatt: 

 
Innenblatt: 

 
Seite 3 alt / Seite 3 neu 
Mit Datum vom 08. Februar 2017 hat der neue Landesentwicklungsplan Nordrhein-
Westfalen Rechtskraft erlangt. Der geltende Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 
(LEP NRW) ist seit 1995 in Kraft. Außerdem gelten der LEP IV 'Schutz vor Fluglärm' und der 
im Juli 2013 in Kraft getretene LEP Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel.  

Zurzeit läuft das Aufstellungsverfahren für einen neuen LEP, der die geltenden Pläne erset-
zen und in einem Instrument zusammenführen soll. (vgl. http://www.nrw.de/landesregierung/ 
landesplanung/, Stand  April 2016). Der am 25. Juni 2013 vorgelegte Entwurf, der im Laufe 
des Jahres 2015 nochmals wesentlich geändert worden ist, entfaltet bereits im Aufstel-
lungsverfahren eine Bindungswirkung für die nachgelagerten Planungsebenen. So sind die 
in Aufstellung befindlichen Ziele als sog. sonstige Erfordernisse der Raumordnung in lau-
fenden Planungen gem. § 4 ROG zu berücksichtigen. Auf der dieser Grundlage des LEP 
legt der Regionalplan Düsseldorf gemäß § 18 Abs. 1 LPlG die regionalen Ziele der Raum-
ordnung für alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Planungsgebiet fest. Er 
konkretisiert und ergänzt daher die landesplanerischen Vorgaben auf regionaler Ebene. 

Fachplanung 

Die im LEP sowie im Regionalplan Düsseldorf festgelegten Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung setzen den Rahmen für die raumbedeutsamen Planungen der Fachpläne. 
Hierbei besteht in NRW eine besondere Beziehung des Regionalplans zur Landschaftspla-
nung sowie zur forstlichen Rahmenplanung. Gemäß § 18 Abs. 2 LPlG übernehmen die Re-
gionalpläne die Funktionen eines Landschaftsrahmenplanes im Sinne des Landschaftsge-
setzes (§ 15 6 LG NWLNatSchG NRW) sowie eines forstlichen Rahmenplanes gemäß Lan-
desforstgesetz (§ 7 LFoG). Sie bilden daher auch in fachrechtlicher Hinsicht den überörtli-
chen Rahmen zur Verwirklichung von Naturschutz und Landschaftspflege sowie zur Siche-
rung des Waldes. 
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Seite 6 alt / Seite 6 neu: 
Die erste Offenlage des Planentwurfs und des Umweltberichts erfolgte im Zeitraum 
15.10.2014 bis 31.03.2015. Der Regionalrat des Regierungsbezirkes Düsseldorf hat darauf-
hin in der 65. Sitzung am 23.06.2016 einen Beschluss zur Durchführung eines zweiten Be-
teiligungsverfahrens zum geänderten Entwurf gefasst. Dieses wurde im Zeitraum 
01.08.2016 bis 07.10.2016 durchgeführt. Die Hinweise aus den jeweils eingegangenen Stel-
lungnahmen wurden, soweit relevant, in den Planentwurf und den vorliegenden Umweltbe-
richt eingearbeitet. 
 
Seite 13 alt / Seite 13 neu: 
Des Weiteren werden nachrichtlich in den Regionalplan übernommene Planinhalte (z. B. 
Abbildung des Netzzusammenhangs vorhandener Straßen, Lärmschutzzonen auf Grundla-
ge des LEP-Entwurfs vom Juni 2013) nicht vertiefend geprüft. Sie sind nicht Gegenstand 
des Entscheidungsprogramms der Fortschreibung des Regionalplans, so dass diese allein 
als Belastung oder Entlastung in die Umweltprüfung des Gesamtplans eingehen. 

 

Seite 14 alt / Seite 14 neu: 
Bei der Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes werden neben der Auswertung der 
allgemeinen Daten- und Informationsgrundlagen auch die Stellungnahmen aus dem Sco-
ping-Verfahren und dem 1. und 2. Beteiligungsverfahren berücksichtigt. 

 
Seite 15 alt / Seite 15 neu: 
In Abhängigkeit von der räumlichen Lage der Darstellungen des Regionalplans, bei denen 
mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, ist zu klären, ob die Beschreibung und 
Bewertung punktuell und kleinräumig auf Nachbarländer (Niederlande) auszudehnen ist. Die 
Beschreibung des Umweltzustands sowie die Darstellung erheblicher Umweltauswirkungen 
erfolgt auf der Basis vorhandener Daten und Informationen, die im Rahmen der schriftlichen 
Beteiligung der Niederlande im Scoping und zwischenzeitlich erfolgter Beteiligungsverfahren 
angefordert und übermittelt wurden. 
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Seite 16 alt / Seite 16 neu: 
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Seite 17 alt / Seite 17 neu: 
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Seite 18 alt / Seite 18 neu: 

 
 
Seite 18 alt / Seite 19 neu: 

 
 
Seite 25 alt / Seite 25 neu: 
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Seite 34 alt / Seite 34 neu: 
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Seite 39 alt / Seite 39 neu: 

 
 
Seite 39 alt / Seite 39 neu: 
Der Geologische Dienst NRW hat aktuell im Auftrag des Umweltministeriums die 3. Auflage 
der „Karte der schutzwürdigen Böden von NRW 1:50.000 als Fachbeitrag Bodenschutz zur 
Regionalplanung auf Basis neuer Kennwerte und mit einer erweiterten Methode erstellt. 
Datengrundlage sind die fortgeschriebene Bodenkarte von NRW 1:50.000 und die aktuellen 
ATKIS-Daten. Die schutzwürdigen Böden werden in der 3. Auflage nicht mehr wie bislang 3-
stufig wertet, sondern es erfolgt eine 2-stufige Ausweisung von Böden mit hoher und sehr 
hoher Funktionserfüllung. Die Ausweisung erfolgt unter Berücksichtigung der aus der Real-
nutzung der ATKIS-Daten abgeleiteten Naturnähe. Zudem werden in der 3. Auflage klimare-
levante Böden ausgewiesen. (vgl. auch https://www.BODENSCHUTZdigital.de/Zbos. 
01.2017.017) 
Da die 3. Auflage der Karte der schutzwürdigen Böden von NRW derzeit noch nicht ab-
schließend vorliegt, stellt für den vorliegenden Umweltbericht die 2. Auflage nach wie vor die 
relevante Datengrundlage dar. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Krite-
rium „Naturnähe von Böden“, das in der 3. Auflage berücksichtigt wird, im vorliegenden 
Umweltbericht bereits ebenfalls berücksichtigt wurde, da der Geologische Dienst eine Ver-
schneidung der schutzwürdigen Böden (2. Auflage) mit den ATKIS-Daten zur Verfügung 
gestellt hat. Auch Daten zu klimarelevanten Böden wurden zur Verfügung gestellt und dien-
ten als Prüfgrundlage im vorliegenden Umweltbericht.  
 
Seite 39 alt / Seite 40 neu: 
Der Geologische Dienst hat auf Grundlage der flächendeckenden Bodenkarte von NRW im 
Maßstab 1:50.000 in der 2. Auflage der Karte der schutzwürdigen Böden in NRW alle Böden 
hinsichtlich ihrer natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktion, welche in besonde-
rem Maße des vorsorgenden Schutzes durch die Planung bedürfen, bewertet. Schutzwürdi-
ge Böden werden ausgewiesen für die Boden(teil-)funktionen  
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Seite 48 alt / Seite 48 neu: 

 
 
 
Seite 51 alt / Seite 52 neu: 
Da für den Geltungsbereich des Regionalplans Düsseldorf zunächstnoch kein gesonderter 
Fachbeitrag für das Landschaftsbild sowie die landschaftsgebundene Erholung vorlagiegt, 
wurdeird das Schutzgut über „Hilfskriterien“ erfasst und bewertet. Als Hilfskriterien wurden 
Naturparke, Unzerschnittene verkehrsarme Räume, Landschaftsschutzgebiete und Ge-
schützte Landschaftsbestandteile herangezogen. Ende 2016 konnten vom LANUV die 
Landschaftsbildeinheiten besonderer und herausragender Bedeutung für die Planungsregi-
on Düsseldorf zur Verfügung gestellt werden. Die Daten wurden entsprechend im Umwelt-
bericht und in den Prüfbögen nachgearbeitet. 
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Seite 52 alt / Seite 53 neu: 

 
 
 
Seite - / Seite 60 neu: 

4.6.6 Landschaftsbild 
Das LANUV erstellt für die Planungsregion Düsseldorf einen Fachbeitrag Landschaftsbild. In 
Text und Karte ist dieser Teilbeitrag noch nicht fertig gestellt, jedoch liegen seit Ende 2016 
die Abgrenzungen der Landschaftsbildeinheiten sowie die entsprechende Bewertung für das 
Geografische Informationssystem (GIS) im shape-Format und in Form einer Excel-Tabelle 
vor. Für den vorliegenden Umweltbericht wurden diese Daten verwendet.  

Räumliche Bezugseinheiten für die Erfassung und Bewertung des Landschaftsbildes bilden 
die für ganz NRW vorliegenden Landschaftsräume, welche bezüglich ihrer natürlichen Aus-
stattung und ihrer anthropogenen Überprägung überwiegend homogen sind. Die Land-
schaftsräume wurden weiter binnendifferenziert und in Landschaftsbildeinheiten unterteil. Im 
Rahmen des Umweltberichtes wird sich auf die vorliegenden Landschaftsbildeinheiten be-
zogen. Die Bewertung der Landschaftsbildeinheiten erfolgte anhand der Kriterien Eigenart, 
Vielfalt und Schönheit (genaue Methodik: vgl. z.B. http://www.mbwsv.nrw.de/service/-
downloads/Bauen/windenergieerlass/Anlage-zum-Windenergieerlass.PDF). Relevant für die 
Umweltprüfung sind insbesondere die Landschaftsbildeinheiten in den Wertstufen „beson-
ders“ und „herausragend“. 

Nachfolgende Abbildung stellt die Einheiten mit besonderer und herausragender Bedeutung 
für den Geltungsbereich dar. 
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Seite - / Seite 62 neu: 

 
 
Seite 59 alt / Seite 63 neu: 

 
 
Seite 60 alt / Seite 63 neu: 
Unter Kulturgüter fallen nicht nur die gemäß § 2 DSchG ausgewiesenen Baudenkmäler, 
Denkmalbereiche, Bodendenkmäler und archäologischen Fundstellen, sondern auch Kultur-
landschaften und Kulturlandschaftselemente (im Sinne des ROG, BNatSchG bzw. LG NW 
LNatSchG NRW). 
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Seite 62 alt / Seite 65 neu: 

 
Seite 91 / Seite 93: 

 
 
Seite 91 alt / Seite 93 neu: 
Insgesamt sind im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf 237 239 Sied-
lungsbereiche betrachtet worden. Für 165 166 Siedlungsbereiche konnten Konflikte mit Um-
weltbelangen im Zuge der Einzelfallbetrachtung ausgeschlossen werden. 72 73 Siedlungs-
bereiche sind vertiefend geprüft worden. Dies betrifft:  

• 23 neue Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB),  

• 31 32 beibehaltene ASB-Reserven,  

• 13 11 ASB-Reserven mit Erweiterungen (ASB / ASB-Reserven) sowie  

• 5 Allgemeine Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen (ASBfzN).  

Im Ergebnis der vertiefenden Prüfung können erhebliche Umweltauswirkungen für 48 51 
Siedlungsbereiche (davon 16 18 ASB, 20 ASB-Reserven, 9 10 ASB / ASB-Reserven und 3 
ASBfzN) nicht ausgeschlossen werden.  

Bei 2 Planfestlegungen wurde aufgrund der prognostizierten voraussichtlichen negativen 
Umweltauswirkungen vollständig auf eine Darstellung im Plan verzichtet. Dies betrifft zum 
einen die Planfestlegung „Nie_003_A_ASBRes“, für die erhebliche Umweltauswirkungen 
aufgrund des Vorkommens einer emittierenden Planfestlegung im Umfeld, zweier Natur-
schutzgebiete im Umfeld (Raderveekes Bruch und Raderveekes Bruch / Lüttelforster Bruch) 
sowie aufgrund der Betroffenheit eines Kulturlandschaftsbereichs (Tal der Schwalm) nicht 
ausgeschlossen werden konnten. Des Weiteren wird auf die Darstellung des Siedlungsbe-
reichs „Wup_001_ASBRes“ verzichtet, für den erhebliche Umweltauswirkungen auf Natur-
schutzgebiete, großflächige geschützte sowie schutzwürdige Biotope und geschützte Land-
schaftsbestandteile nicht ausgeschlossen werden können. Die Prognose der Umweltauswir-
kungen für beide Siedlungsbereiche findet sich in Anhang J zum Umweltbericht. 

Für 22 20 Siedlungsbereiche können hingegen erhebliche Umweltauswirkungen ausge-
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schlossen werden (davon 7 5 ASB, 11 12 ASB-Reserven, 2 1 ASB / ASB-Reserven und 
2 ASBfzN).  

Mögliche kumulative Auswirkungen sind dabei noch nicht berücksichtigt. 

 

Seite 93 alt / Seite 95 neu: 
 

Insgesamt sind im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf 75 76 Bereiche 
für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB inkl. GIB-Reserven, GIBffG, GIBfzN, ASB-
GE, ASB-GERes, Abfalldeponien, Häfen) betrachtet worden. Für 21 dieser Planfestlegungen 
konnten Konflikte mit Umweltbelangen im Zuge der Einzelfallbetrachtung ausgeschlossen 
werden. 54 55 Planfestlegungen sind vertiefend geprüft worden. Dies betrifft:  

• 22 23 GIB, 

• 5 GIBRes, 

• 1 GIB / GIBRes, 

• 3 GIBfzN, 

• 1 GIBffG, 

• 1 GIB / GIBfzN, 

• 5 ASBG, 

• 3 ASBGRes, 

• 21 ASB / GIBfzN, 

• 1 ASBfzN / GIBfzN 

• 3 Häfen, 

• 1 Hafen / GIB, 

• 1 GIBfzN / GIBffG, 

• 1 ASBG / ASBfzN, 

• 5 Aufschüttungen und Ablagerungen / Abfalldeponien.  

Im Ergebnis der vertiefenden Prüfung können erhebliche Umweltauswirkungen für 28 30 
Planfestlegungen (davon 10 12 GIB, 1 GIBRes, 1 GIBfzN, 1 GIB / GIBfzN, 2 ASBG, 3 AS-
BGRes, 1 ASBfzN/GIBfzN, 3 Häfen, 1 Hafen/GIB, 1 GIBfzN/GIBffG, 1 ASBG/ASBfzN, 3 Auf-
schüttungen und Ablagerungen / Abfalldeponien) nicht ausgeschlossen werden. Für weitere 
26 25 Planfestlegungen (davon 12 11 GIB, 4 GIBRes, 1 GIB / GIBRes, 2 GIBfzN, 1 GIBffG, 3 
ASBG, 1 ASBG / GIBfzN, 2 Aufschüttungen und Ablagerungen / Abfalldeponien) können 
erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden.  

Mögliche kumulative Auswirkungen sind dabei noch nicht berücksichtigt. 

 
Seite 94 alt / Seite 96 neu: 
 
Von den 89 90 im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf geprüften Wind-
energiebereichen und Windenergievorbehaltsbereichen werden 68 55 Planfestlegungen in 
den Regionalplan übernommen. Bei 21 35 Planfestlegungen wurde insbesondere aufgrund 
der Auswirkungen auf Vogelschutzgebiete, für die im Rahmen der durchgeführten FFH-
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Vorprüfungen erhebliche Beeinträchtigungen auf die Erhaltungsziele nicht ausgeschlossen 
werden konnten (vgl. Anhang B), und aus artenschutzrechtlichen Gründen - bei der Betrof-
fenheit von verfahrenskritischen Vorkommen - auf eine Darstellung im Regionalplan verzich-
tet. Von den 68 55 Planfestlegungen, die in den Regionalplan aufgenommen werden, sind 
durch die Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf bei 40 28 Planfestlegungen keine 
erheblichen Umweltauswirkungen und bei 28 27 Planfestlegungen erhebliche Umweltauswir-
kungen zu erwarten. Mögliche kumulative Auswirkungen sind dabei noch nicht berücksich-
tigt. 

 
Seite 98 alt / Seite 96 neu: 
 
Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der jeweiligen Planfestlegungen 
der Abgrabungsbereiche erfolgt anhand einzelner Prüfbögen in Anhang H. Insgesamt sind 
im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf 39 Darstellungen vertieft geprüft 
worden. Im Ergebnis der vertiefenden Prüfung können erhebliche Umweltauswirkungen für 
30 31 Planfestlegungen nicht ausgeschlossen werden. Bei 9 8 Planfestlegungen sind durch 
die Fortschreibung des Regionalplans keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
Mögliche kumulative Auswirkungen sind dabei noch unberücksichtigt.  

 
Seite 98 alt / Seite 96 neu: 
 
Die Umweltauswirkungen der Darstellungen regionalplanerisch bedeutsamer Verkehrsinfra-
struktur werden in Anhang I anhand der vorgegebenen Prüfbögen beschrieben und bewertet. 
Insgesamt sind im Zuge der Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf 34 Darstellungen 
vertieft geprüft worden. Im Ergebnis der vertiefenden Prüfung können erhebliche Umwelt-
auswirkungen für 30 31 Planfestlegungen nicht ausgeschlossen werden. Bei 4 3 Planfestle-
gungen sind durch die Fortschreibung des Regionalplans keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu erwarten. Mögliche kumulative Auswirkungen sind dabei noch unberücksichtigt. 

 
Seite 96 alt / Seite 98 neu: 
 
Bevor nachstehend auf die konkrete Prüfung für den RPD-Entwurf eingegangen wird, ist 
Folgendes vorwegzuschicken: Wie bei allen Themen stellen auch die Ausführungen zur 
Thematik Kumulation den derzeitigen Erkenntnisstand dar. Aus der Auswertung der Stel-
lungnahmen im Rahmen der ersten und zweiten Beteiligung und nachfolgender Prüfungen 
haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die eine Änderung der Bewertungsrichtung im Um-
weltbericht erforderten. I 
Seite 99 alt / Seite 100 neu: 
 
Für eine die geplante Erweiterung der Abfalldeponie in Düsseldorf (Düs_084_A_Halde), eine 
geplante Ortsumgehung in Hilden-Langenfeld (Hil_Str3ab2_006, Lan_Str3ab2_012, 
Sol_Str3ab2_016) sowie einen geplanten Hafen in Düsseldorf 
(Düs_015_A_Hafen/Düs_098_AHafen) kommen die durchgeführten FFH-Vorprüfungen zu 
dem Ergebnis, dass auf der Ebene der Regionalplanung keine eindeutige Klärung der Beein-
trächtigungen auf die Erhaltungsziele herbeigeführt werden kann. 
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Seite 103 alt / Seite 100 neu: 
 

 
Seite 107 alt / Seite 108 neu: 
Im Ergebnis der erneuten Prüfung von Alternativen zu diesen Planfestlegungen können auf-
grund von Anpassungen bei der Flächenabgrenzung erhebliche Umweltauswirkungen für 
zwei einen Allgemeinen Siedlungsbereiche ausgeschlossen werden (vgl. Anhang C): 
Kal_ASBRes_003+Kal_007_ASB - Alternative (Vermeidung der Betroffenheit von Biotopver-
bundflächen) und Wup_002_ASBRes - Alternative (Vermeidung der Betroffenheit geschütz-
ter Biotope sowie geschützter Landschaftsbestandteile). 

Die Allgemeinen Siedlungsbereiche Düs_057_ASBRes - Alternative, Kal_ASBRes_003+-
Kal_007_ASB – Alternative, Rees_ASBRes_B_001 - Alternative und Sol_007_ASBRes+-
Sol_043_ASB - Alternative führen dagegen auch nach den Flächenanpassungen noch zu 
erheblichen Umweltauswirkungen, jedoch können für die Planfestlegung 
Düs_057_ASBRes – Alternative durch die Flächenanpassungen die Betroffenheiten von 
Überschwemmungsgebieten reduziert und für die Planfestlegung Kal_ASBRes_003+-
Kal_007_ASB – Alternative die Betroffenheit von Biotopverbundflächen vermieden werden. 
Für die Planfestlegung Sol_007_ASBRes+Sol_043_ASB - Alternative können die Umwelt-
auswirkungen durch die Vermeidung der Betroffenheiten von verfahrenskritischen Vorkom-
men planungsrelevanter Arten, geschützten Biotopen, Biotopverbundflächen und klimarele-
vanten Böden weiter vermindert werden. 

Bei den Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen wurden für 3 Planfestlegun-
gen, für die erhebliche Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden konnten, durch 
eine Anpassung der Flächen Alternativen entwickelt. Angepasst wurden die Flächen: 
Rat_029_Halde, Net_012_GIB und Düs_084_Halde (vgl. Anhang J). Im Ergebnis der erneu-
ten Prüfung von Alternativen zu diesen Planfestlegungen verbleiben für die Planfestlegung 
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Rat_029_Halde - Alternative jedoch dennoch erhebliche Umweltauswirkungen bei den Krite-
rien Naturschutzgebiet, Biotopverbundfläche und schutzwürdige Böden und für die Planfest-
legung Düs_084_Halde - Alternative erhebliche Umweltauswirkungen bei den Kriterien Na-
turschutzgebiet, schutzwürdige Biotope, Biotopverbundfläche und schutzwürdige Böden. 
Auch fFür die Planfestlegung Net_012_GIB - Alternative können erhebliche Beeinträchtigun-
gen aber bei den Kriterien schutzwürdige Böden und Landschaftsbild nicht ausgeschlossen 
werden, jedoch konnte die (Vermeidung der Betroffenheit einer WSZ IIIA) vermieden wer-
den.  

Bei den Planfestlegungen der Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche 
wurden 21 37 Flächen aufgrund der Ergebnisse der konkreten Umweltprüfung anhand eines 
Prüfbogens und aufgrund der Anpassungen des Regionalplanentwurfs nach der 1. und 2. 
Offenlage nicht in den Planentwurf übernommen. Es handelt sich um die Flächen  

• Brü_Wind_002, 

• Emm_Wind_001,  

• Emm_Wind_002,  

• Emm_Wind_003,  

• Emm_Wind_004,  

• Emm_Wind_006,  

• Emm_Wind_008, 

• Goc_Wind_003-A+Kra_Wind_010, 

• Goc_Wind_005, 

• Goc_Wind_006, 

• Goc_Wind_012, 

• Goc_WIND_017+Kra_WIND_005+Kra_WIND_006, 
Goc_WIND_017+Kra_WIND_005+Kra_WIND_006 – Alternative1, 
Goc_WIND_017+Kra_WIND_005_A1+Kra_WIND_006_A – Alternative2, 

• Grev_Wind_001+Grev_Wind_035, 

• Grev_Wind_003+Grev_Wind_021+Rom_Wind_022, 

• Grev_Wind_005+Grev_Wind_026 – Alternative. 

• Grev_Wind_011+Grev_Wind_037, 

• Grev_Wind_012+Grev_Wind_034, 

• Jüc_Wind_002, 

• Jüc_Wind_003, 

• Kal_Wind_001, 

• Kem_Wind_001+Kem_Wind_002, 

• Ker_Wind_007+Rhe_Wind_005, 

• Kev_Wind_002, 

• Kra_Wind_002,  

• Kra_Wind_003, 

• Mön_Wind_002, 

• Nie_Wind_016, 

• Rhe_Wind_001, 

• Rom_Wind_002, 

• Rom_Wind_006, 
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• Rom_Wind_029-Rom_Wind_035, 

• Ued_Wind_002,  

• Ued_Wind_003, 

• Wee_Wind_002, 

• Wee_Wind_003,  

• Wee_Wind_010,  

• Wee_Wind_013. 

Beeinträchtigungen wurden dabei insbesondere auf FFH- und Vogelschutzgebiete, aber 
auch u.a. auf schutzwürdige Böden, den Biotopverbund oder bedeutende Kulturlandschaften 
sowie Bodendenkmäler prognostiziert. 

5 12 Flächen mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen und 4 7 Flächen mit vo-
raussichtlich nicht erheblichen Umweltauswirkungen (davon bereits 1 Alternative) wurden 
darüber hinaus einer (erneuten) Alternativenprüfung unterzogen. Es handelt sich um die in 
Anhang J dargelegten geprüften Flächen 

• Gel_Wind_001, 

• Gel_Wind_004+Iss_Wind_003, 

• Goc_Wind_013+Ued_Wind_004+Wee_Wind_001, 

• Goc_WIND_015+Wee_WIND_005+Wee_WIND_016+Wee_WIND_017, 

• Grev_Wind_005, 

• Kev_WIND_001+Kev_WIND_010+Wee_WIND_011, 

• Kev_WIND_004+Wee_Wind_012+Wee_Wind_018, 

• Mön_WIND_001, 

• Nie_WIND_001+Nie_WIND_017, 

• Nie_WIND_010, 

• Rom_Wind_008+Rom_Wind_036, 

• Sch_WIND_003+Sch_WIND_008, 

• Sch_Wind_004+Vie_Wind_003+Vie_Wind_006, 

• Sch_WIND_008 -– Alternative, 

• Vie_Wind_002+Vie_Wind_009_A. 

Nach einer Anpassung der Flächen konnten die voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen bei den Flächen Goc_WIND_015+Wee_WIND_005+Wee_WIND_016+Wee_-
WIND_017, und Goc_WIND_017+Kra_WIND_005+Kra_WIND_006 Gel_Wind_001 und 
Sch_Wind_004+Vie_Wind_003+Vie_Wind_006 nicht verbessert werden. Bei den Alternati-
ven Wee_WIND_016 – Alternative, und Goc_WIND_017+Kra_WIND_A_005+Kra_Wind_-
006 - Alternative, und Gel_Wind_001_A – Alternative und Sch_WIND_004+Vie_WIND_-
003_A+Vie_WIND_006 - Alternative bleiben dieselben Kriterien betroffen und die alternati-
ven Flächen führen ebenfalls zu erheblichen Umweltauswirkungen.  

Nach einer Anpassung der Flächen Kev_WIND_001+Kev_WIND_010+Wee_WIND_011, und 
Nie_Wind_001+Nie_Wind_017, Gel_Wind_004+Iss_Wind_003 und Goc_Wind_013+Ued_-
Wind_004+Wee_Wind_001 konnten die erheblichen Umweltauswirkungen zwar vermindert 
werden (Vermeidung Betroffenheit schutzwürdige Böden, und Vermeidung Betroffenheit Vo-
gelschutzgebiet und Kulturdenkmäler), die erneute Prüfung der Alternativen 
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Kev_WIND_010 -– Alternative, und Nie_Wind_017+Nie_Wind_019 -– Alternative, 
Gel_Wind_004_A+Iss_Wind_003 – Alternative und Goc_Wind_013_a+Ued_Wind_004+-
Wee_Wind_001 – Alternative (vgl. Anhang G) ergab jedoch weiterhin insgesamt erhebliche 
Umweltauswirkungen.  

Durch die erstmalige Anpassung der Fläche Sch_Wind_003+Sch_WIND_008 konnten bei 
erneuter Prüfung der Alternative Sch_Wind_008 - Alternative (vgl. Anhang G) im Ergebnis 
erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden (Vermeidung Betroffenheit Vogel-
schutzgebiet, schutzwürdige Böden, Landschaftsbildeinheiten). Die erneute Prüfung der 
zweiten Alternative Sch_Wind_008+Sch_Wind_009-A1+Sch_Wind_011-A, die sich aus einer 
Flächenerweiterung der ersten Alternative ergibt, führt durch die zusätzliche Betroffenheit 
von unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen 10 – 50 km2 aufgrund aktualisierter Daten-
grundlagen jedoch im Ergebnis wieder ebenfalls nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen. 

Die Flächen Kev_WIND_004+Wee_Wind_012+Wee_Wind_018, Mön_WIND_001 und 
Nie_WIND_010 führten bereits nach der ersten Prüfung zu keinen erheblichen Umweltaus-
wirkungen. Nach einer Optimierung der Flächen durch Verkleinerungen mussten jedoch die 
jeweiligen Alternativen Kev_Wind_004+Wee_Wind_018 - Alternative, Mön_Wind_001 -
 Alternative und Nie_Wind_010 - Alternative aufgrund der aktuellen Datengrundlagen zu Un-
zerschnittenen Verkehrsarmen Räumen und zum Biotopverbund in der Bewertung bei diesen 
Kriterien angepasst werden, so dass bei allen drei Alternativen in der Gesamtbewertung er-
hebliche Umweltauswirkungen nicht mehr ausgeschlossen werden können. Bei der Fläche 
Mön_Wind_001 – Alternative ist zudem aufgrund der nun vorliegenden Daten zum Land-
schaftsbild auch eine Landschaftsbildeinheit mit herausragender Bedeutung betroffen. 

Die Fläche Rom_Wind_008+Rom_Wind_036 ist erweitert worden zu Rom_WIND_008+ 
Rom_WIND_036+Rom_WIND_028-B – Alternative. Die Prüfung der Fläche ergab, dass so-
wohl bei der Ursprungsfläche als auch bei der Alternative keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. 

Durch die Anpassung der Fläche Vie_Wind_002+Vie_Wind_009_A konnte die Betroffenheit 
von schutzwürdigen Böden vermieden werden, die Fläche, die ursprünglich zu erheblichen 
Beeinträchtigungen führte, führt mit ihrer Alternative nun zu keine erheblichen Beeinträchti-
gungen mehr. 

Auch bei den Planfestlegungen der Verkehrsinfrastruktur wurden für 7 6 Planfestlegungen, 
für die erhebliche Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden konnten, Alternativen 
entwickelt und geprüft. Es handelt sich um die Planfestlegungen zu den regionalplanerisch 
bedeutsamen Straßen B20, L4, L8, L23, L30, S35 sowie die Schienentrasse Sch5 (vgl. An-
hang J). Im Ergebnis der erneuten Prüfung der Alternativen (vgl. Anhang I) konnten zwar bei 
keiner Planfestlegung die erheblichen Umweltauswirkungen vollständig vermieden werden, 
jedoch konnte durch eine Anpassung der Trassenführung eine deutliche Verringerung der 
Beeinträchtigungen wie nachfolgend beschrieben erreicht werden.  

• B20 - Alternative: Vermeidung der Auswirkungen auf Kultur- / Bodendenkmäler; Verringe-
rung der Betroffenheiten geschützter Landschaftsbestandteiles sowie schutzwürdiger 
Böden, 

• L4 - Alternative: Vermeidung der Auswirkungen auf Kultur- / Bodendenkmäler, 

• L8 - Alternative: Vermeidung der Auswirkungen auf geschützte Landschaftsbestanteile; 
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Verringerung der Betroffenheit schutzwürdiger Böden, 

• L23 - Alternative: Vermeidung der Auswirkungen auf Naturschutzgebiete, geschützte 
Biotope, schutzwürdige Biotope und Geschützte Landschaftsbestandteile; Verringerung 
der Betroffenheit schutzwürdiger Böden 

• L30 - Alternative: Vermeidung der Auswirkungen auf bedeutende Kulturlandschaftsberei-
che, 

• S35 - Alternative: Verringerung der Betroffenheit schutzwürdiger Böden, 

• Sch5 – Alternative: Vermeidung der Auswirkungen auf Wasserschutzgebiete; Verringe-
rung der Betroffenheit schutzwürdiger Böden 

Bei den Planfestlegungen der BSAB führten das erhöhte Interesse am Bestandsschutz in 
Kombination mit der Thematik des Mengengerüstes dazu, dass für die Planfestlegungen, für 
die erhebliche Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden konnten, keine neuen 
graphischen Darstellungen in Betracht kamen (siehe auch Kap. 5.4.1 und 7.2.12 der Be-
gründung des Planentwurfs). Insoweit ergaben sich keine räumlich vertiefend prüfungswür-
digen Alternativen. 

Insgesamt wurden 314 293 Planfestlegungen (77 73 Allgemeine Siedlungsbereiche, 57 55 
Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, 2 raumbedeutsame Gewächshausan-
lagen, 98 90 Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche, 39 Abgrabungsbe-
reiche, 41 34 Infrastrukturplanungen) einer vertieften Prüfung unterzogen. Im Zuge der pla-
nerischen Abwägung werden 267 256 Planfestlegungen im Regionalplan Düsseldorf darge-
stellt. 2 Allgemeine Siedlungsbereiche und 21 35 Windenergiebereiche bzw. Windenergie-
vorbehaltsbereiche werden aufgrund der Ergebnisse der Umweltprüfung bzw. der (tlw.) 
prognostizierten erheblichen Umweltauswirkungen nicht in den Plan übernommen. Von den 
verbleibenden 267 256 Planfestlegungen wurden für 102 85 im Rahmen der vertiefenden 
Betrachtung keine erheblichen Umweltauswirkungen prognostiziert. Für 165 171 Planfestle-
gungen können erhebliche Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden.  

 
Seite 111 alt / Seite 114 neu:  
 

 
Regionalplanerische Festlegungen mit  

voraussichtlich überwiegend nachteiligen  
Umweltauswirkungen 

 Regionalplanerische Festlegungen mit  
voraussichtlich überwiegend nicht nachteiligen  

Umweltauswirkungen 

Plankategorie Fläche / Länge  Plankategorie Fläche / Länge 

Allgemeine Siedlungsbereiche 
(inkl. ASB für zweckgebundene 
Nutzung ohne ASB-GE) 

64.165 ha 
64.341 ha 

 
Allgemeine Freiraum- und 
Agrarbereiche 

220.514 ha 
220.807 ha 

Bereiche für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (inkl. 
Abfallbehandlungsanlagen, 
Bereiche für flächenintensive 
Großvorhaben, GIB für zweck-
gebundene Nutzung und ASB-
GE) 

17.306 ha 
17.301 ha 

 

Waldbereiche 
51.560 ha  
51.793 ha 



  20 

 

Aufschüttungen und Ablagerun-
gen / Abfalldeponien  

736 ha 816 ha 
 Oberflächengewässer  

(Wasserflächen) 
8.445 ha 8.472 ha 

Bereiche für die Sicherung und 
den Abbau oberflächennaher 
Bodenschätze (ohne BSAB für 
die Braunkohlengewinnung) 

4.049 ha  
4.041 ha 

 
Bereiche zum Schutz der 
Natur 

54.975 ha  
51.137 ha 

Windenergiebereiche, Wind-
energievorbehaltsbereiche 

3.621 ha  
2.430 ha 

 Bereiche zum Schutz der 
Landschaft und landschafts-
orientierten Erholung 

120.096 ha 
123.572 ha 

Straßen 
2.351 km 
2.346 km 

 
Regionale Grünzüge 

66.425 ha  
66.248 ha 

Schienenwege 856 km 864 km 
 

Überschwemmungsbereiche 
21.916 ha 
21.906 ha 

Flughäfen / Flugplätze / Militär-
flugplätze 

1.097 ha 
 Bereiche zum Grundwasser- 

und Gewässerschutz 
45.905 ha  
45.935 ha 

 
 

Seite 113 alt / Seite 116 neu: 
 
 

 
 

Plankategorie 
GEP99 

Fläche in ha bzw. Länge in km 
RPD Entwurf 2016 Juli 2017 

Fläche in ha bzw. Länge in km 

Allgemeine Siedlungsbereiche 
(inkl. ASB für zweckgebunde-
ne Nutzung ohne ASB-GE) 

64.990 ha 64.165 ha 64.341 ha 

Die Reduzierung der Allgemeinen Siedlungsbereiche ergibt sich unter 
anderem aus den drei folgenden Gründen:  

• Redaktionelle Änderungen ohne Bilanzwirkung 
• große ASBZ Streichung von JHQ Mönchengladbach (ca. 320ha) und 
• wirkliche Reduzierung des Entwicklungspotentials  
 
Entwicklungspotentiale für Wohnen (ohne Baulücken):  
GEP99: 4.080 ha; RPD: 3.700 ha 

Bereiche für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (inkl. 
Abfallbehandlungsanlagen, 
Bereiche für flächenintensive 
Großvorhaben, GIB für 
zweckgebundene Nutzung 
und ASB-GE) 

17.110 ha 17.306 ha 17.301 ha 

Die im RPD-Entwurf gegenüber dem GEP99 leichte Erhöhung der gewerb-
lichen Bereichsdarstellungen ergibt sich aus der Neudarstellung von grö-
ßeren neuen Entwicklungsflächen, vor allem auch nach der ersten Beteili-
gungsrunde (bspw. Krefeld oder Goch). Die Entwicklungspotentiale haben 
sich aufgrund der Neubewertung der Reserven nicht wesentlich geändert. 
 
Entwicklungspotentiale für Gewerbe:  
GEP99: 2.580 ha; RPD: 3.142 ha 3.163 ha +  
 278 ha 262 ha Flä.Konto 

Aufschüttungen und Ablage-
rungen / Abfalldeponien  

960 ha 736 ha 816 ha 

Die im RPD-Entwurf gegenüber dem GEP99 erheblich geringere Be-
reichsgröße liegt in einem deutlichen Rückgang der Darstellungen von 
Aufschüttungen und Ablagerungen im Bergischen Raum begründet (rund 
170 ha). Darstellungen von Abfalldeponien fallen (u.a. wegen eines Ab-
schlusses der Deponienutzung) nur in einer Größenordnung von rund 59 
ha weg; im Gegenzug werden rund 11 ha Abfalldeponien neu dargestellt. 
Gleichzeitig erfolgt eine Neudarstellung im Raum Wuppertal. Änderungen 
der Darstellungen von Abfalldeponien ergeben sich insbesondere aus 
einem Abschluss der Deponienutzung sowie der deutlichen Veränderung 
des Zuschnitts des Planungsraums im Raum Grevenbroich. 
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Bereiche für die Sicherung 
und den Abbau oberflächen-
naher Bodenschätze (ohne 
BSAB für die Braunkohlenge-
winnung) 

4.290 ha 4.049 ha 4.041 ha 

Bezüglich der BSAB ist auf Folgendes hinzuweisen: 

• Die BSAB sind zum Teil bereits verritzt.  
• Nicht in den obigen Zahlen enthalten sind die ca. 3.800 ha BSAB für 

die Braunkohlengewinnung (keine Veränderung zwischen GEP99 und 
RPD-Entwurf). 

Windenergiebereiche,  
-vorbehaltsbereiche 

0 ha 3.621 ha 2.430 ha 

Im RPD-Entwurf sind erstmalig entsprechende graphische Darstellungen 
für die Windenergienutzung vorgesehen. 

Straßen 

2.364 km 2.351 km 2.346 km 

Es ist darauf hinzuweisen, dass sowohl die Zahlen zum GEP99 als auch 
die Zahlen zum RPD-Entwurf die schematische gerade Darstellung jeweils 
von Anfangs- zu Endpunkt der ohne räumliche Festlegung im Plan enthal-
tenen Bedarfsplanmaßnahmen wie eine Straßentrasse behandeln und ihre 
Strichlänge im Plan in die Kilometerbilanzen einrechnen. Dies führt zu 
einer gewissen Verzerrung des Ergebnisses, da besondere Eigenschaft 
dieser Darstellungen eigentlich ist, dass sie gerade keine konkrete Vorga-
be zu jeweiligen Trassenverlauf machen, d.h. dass über die Länge einer im 
jeweils betreffenden Raum ggf. später entstehenden Straßentrasse zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vorliegen. 

Schienenwege 

1.017 km 856 km 864 km 

Die im RPD-Entwurf deutlich geringere Zahl hat verschiedene Gründe: 
1. Die Darstellung von Teilen kommunaler Schienennetze wurde in die 
Beikarte 5A verschoben. Hiervon sind ca. 75 - 80 km an kommunalen 
Schienenwegen (in Krefeld, Düsseldorf und Wuppertal) betroffen. 
2. Da sich zwischenzeitlich die Planung für die Fortsetzung der Betuwe-
Linie auf der Trasse durch die Ortslage Emmerich verfestigt hat, wird auf 
die Darstellung der „Umgehung Emmerich“ verzichtet (ca. 15 km). 
3. Mehrere Trassen, die in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen 
überbaut wurden oder die aus anderen Gründen nicht mehr für eine schie-
nenverkehrliche Nutzung in Frage kommen wurden aus dem Plan gestri-
chen. 

Flughäfen / Flugplätze /  
Militärflugplätze 

2.020 ha 1.097 ha 

Die einzige Veränderung gegenüber der Darstellung des GEP99 ist der 
Wegfall der Flughafen-Darstellung in Niederkrüchten-Elmpt; alle anderen 
Darstellungen bleiben gegenüber dem GEP99 unverändert bestehen. 

 
 
 

Seite 113 alt / Seite 116 neu: 

 
 

Plankategorie GEP99  
Fläche in ha  

RPD Entwurf 2016  Juli 2017  
Fläche in ha  

Allgemeine Freiraum- und 
Agrarbereiche  

216.840 ha 220.514 ha 220.807 ha 

Die Zunahme bei den Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen resultiert 
aus der Reduzierung von Siedlungsbereichsdarstellungen sowie Flughäfen 
/ Flugplätzen / Militärflugplätzen.  

Waldbereiche 

54.040 ha 51.560 ha 51.793 ha 

Die Reduzierung der Walddarstellung ergibt sich einerseits aus dem An-
satz, Waldbereiche erst ab einer Flächengröße von 5 ha (in waldarmen 
Bereichen) bzw. ab 10 ha in Bereichen mit ausreichenden Waldanteilen 
(≥20 %) darzustellen, wodurch in der zeichnerischen Darstellung zahlrei-
che kleinere Waldbereiche entfallen. Für die nicht dargestellten Waldberei-
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che bedeutet dies jedoch keinen Wegfall des Schutzes durch Vorgaben 
der Raumordnung, vgl. LEP NRW LEP-Entwurf vom 22.09.2015, Kap. 7.3-
1 Ziel Walderhaltung und Waldinanspruchnahme. 

Oberflächengewässer  
(Wasserflächen) 

8.390 ha 8.445 ha 8.472 ha 

 

Bereiche zum Schutz der  
Natur 

43.730 ha 54.975 ha 51.137 ha 

Die vorliegende Darstellung der BSN beruht auf der aktuell vorliegenden 
Abgrenzung des Biotopverbundes (Stufe I, Stand 02/2015) (LANUV)) und 
den in Landschaftsplänen festgesetzten bzw. durch Verordnung ausge-
wiesenen NSG als Abgrenzungskriterien.  
Zu beachten ist, dass es sich bei einer Vielzahl von Neudarstellungen bei 
den BSN um bislang als BSLE dargestellte Bereiche handelt. Von den im 
GEP99 dargestellten Bereichen, die im aktuellen Entwurf des RPD nicht 
mehr als BSN dargestellt sind (rd. 6160 ha 7.481 ha), werden rd. 5.364 ha 
6.681 ha als BSLE dargestellt, rd. 796 ha 800 ha entfallen vollständig. 

Bereiche zum Schutz der 
Landschaft und landschafts-
orientierten Erholung 

137.050 ha 120.096 ha 123.572 ha 

Die vorliegende Darstellung der BSLE beruht auf der aktuell vorliegenden 
Abgrenzung des Biotopverbundes (Stufe II, Stand 02/2015) (LANUV) und 
den in Landschaftsplänen festgesetzten LSG als Abgrenzungskriterien.  
Zu beachten ist, dass es sich bei einer Vielzahl von Neudarstellungen bei 
den BSLE um bislang als BSN dargestellte Bereiche handelt. Von den im 
GEP99 dargestellten Bereichen, die im aktuellen Entwurf des RPD nicht 
mehr als BSLE dargestellt sind (rd. 34.668 ha 32.256 ha), werden rd. 
15.856 ha 13.400 ha als BSN dargestellt, rd. 18.811 ha 18.856 ha entfallen 
vollständig. 

Regionale Grünzüge 

78.530 ha 66.425 ha 66.248 ha 

Die Reduzierung des Umfanges der RGZ gegenüber dem GEP 99 ist weit 
überwiegend nicht mit einer Inanspruchnahme von Freiraum durch sied-
lungsbezogene oder infrastrukturelle Nutzungen verbunden (vgl. Übersicht 
zu wegfallenden und neuen Darstellungen in Anhang 3 der Begründung 
des Regionalplan-Entwurfes) und mit einem klaren Konzept (vgl. Kap. 
7.2.6 der Begründung des Regionalplans) hinterlegt. Insofern bleibt es für 
diese Bereiche bei einer Darstellung als AFA bzw. als Waldbereiche. Es 
sind weit überwiegend solche Flächen entfallen, die gegenüber den wei-
terhin dargestellten Bereichen regionalplanerisch zukünftig nicht für be-
sondere Freiraumfunktionen regionaler Grünzüge vorgesehen sind. Soweit 
sich im Bereich weggefallener RGZ-Darstellungen Biotopverbundflächen 
oder in Landschaftsplänen oder durch Verordnung ausgewiesene ge-
schützte Teile von Natur und Landschaft befinden, werden diese im regio-
nalplanerischen Maßstab in der Regel als BSN bzw. BSLE dargestellt und 
sind entsprechend durch die Vorgaben für diese Bereichsdarstellungen 
auch zukünftig geschützt. Insofern gibt es keine Anhaltspunkte für Beein-
trächtigungen von Freiraumfunktionen durch die Reduzierung der RGZ. 
Vielmehr wird durch die Zugrundelegung einheitlicher Kriterien der Schutz 
der Freiraumfunktion „Regionaler Grünzug“ gegenüber dem GEP99 ge-
stärkt. 

Überschwemmungsbereiche 

13.940 ha 21.916 ha 21.906 ha 

Gründe für die Neudarstellung von ÜSB: 
- Umsetzung der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie für Ge-

wässer mit signifikantem Hochwasserrisiko 
- Fachplanerische Erwägungen für einzelne Gewässer ohne signifikan-

tes Hochwasserrisiko Überschwemmungsgebiete abzugrenzen 
- Neue Abgrenzungen der hundertjährlichen Hochwässer (HQ 100) 
- Darstellung von rückgewinnbaren Überschwemmungsbereichen  

Bereiche zum Grundwasser- 
und Gewässerschutz 

50.200 ha 45.905 ha 45.935 ha 

Neben der Anpassung der bestehenden BGG hinsichtlich der aktuellen 
fachlichen Abgrenzungen wurden BGG gestrichen, da die Wasserschutz-
zonen aufgehoben bzw. bei den Wassergewinnungen die Förderung ein-
gestellt wurden. 
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Seite 118 alt / Seite 120 neu: (Aktualisierung der Kartendarstellung) 
 
 

Kumulationsgebiet im Bereich Mönchengladbach, Neuss und Grevenbroich 

Vorbelastung (Be-
stand) 

kumulative Wirkung auf die Schutzgüter Minderungsmaßnahmen 

• überregionale Stra-
ßen- und Schienen-
wege 

• Tagebau Garzweiler 
westlich Greven-
broich 

• Aufschüttungen und 
Ablagerungen, 
Kraftwerksstandort 

• kleinere Windparks 
• intensive landwirt-

schaftliche Nutzung 
mit einhergehender 
ausgeräumter Land-
schaft 

insbesondere durch Straßen, Siedlungs- und Ge-
werbeerweiterungen, weitere Abbauflächen, Wind-
energiebereiche und Windenergievorbehaltsberei-
che: 

• Mensch (Lärm, Schadstoffe, visuelle Beeinträchti-
gungen insbesondere in den siedlungsnahen Frei-
räumen, die zur Naherholung genutzt werden) 

• Tiere, Pflanzen, biol. Vielfalt (Flächeninanspruch-
nahme, visuelle und akustische Beeinträchtigun-
gen insbes. im Bereich entlang der Erft) 

• Boden (Versiegelung, Schadstoffbelastungen 
insbes. in Bereichen schutzwürdiger Böden)  

• Wasser (Schadstoffbelastungen und Störung der 
Grundwasserverhältnisse insbes. im Umfeld des 
Tagebaus Garzweiler und in Wasserschutzgebie-

• Vermeidung / Verminde-
rung von Flächeninan-
spruchnahmen 

• Vermeidung / Verminde-
rung von Immissionen  

• Vermeidung / Verminde-
rung von visuellen und 
akustischen Beeinträch-
tigungen 

• Vermeidungs- und 
Schutzmaßnahmen ge-
mäß Stand der Technik  
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ten) 
• Klima / Luft (Versiegelung, erhöhtes Schadstoff-

aufkommen) 
• Landschaft (Beeinträchtigung des Landschaftsbil-

des insbes. in den Offenlandbereichen östlich und 
westlich der Erft sowie im Bereich der Erftaue) 

 

 
Seite 119 alt / Seite 121 neu: 
In Bezug auf das Kumulationsgebiet im Bereich Mönchengladbach, Neuss und Grevenbroich 
ist anzumerken, dass im Zuge des Planungsprozesses bereits eine Vermeidung bzw. Ver-
minderung von kumulaltiven Wirkungen erreicht werden konnte. So wurde auf eine Darstel-
lung von Windenergiebereichen zwischen den Gemeinden Mönchengladbach, Jüchen und 
Korschenbroich sowie östlich von Grevenbroich verzichtet, was zu einer deutlichen Entlas-
tung der kumulativ beeinträchtigten Schutzgüter in diesem Raum führt. 
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Seite 120 alt / Seite 122 neu: Aktualisierung der Kartendarstellung  
 
Kumulationsgebiet entlang des Rheins vom Flughafen Düsseldorf bis Dormagen 

Vorbelastung (Bestand) kumulative Wirkung auf die Schutzgüter Minderungsmaßnahmen 
• Flughafen Düsseldorf 
• dichte Besiedlung beid-

seits des Rheins 
• überregionale Straßen- 

und Schienenwege 
• Gewerbeansiedlungen 

entlang des Rheins 

insbesondere durch Straßen, Siedlungs- 
und Gewerbeerweiterungen, weitere Ab-
bauflächen: 

• Mensch (Lärm, Schadstoffe, visuelle Be-
einträchtigungen insbesondere in den 
siedlungsnahen Freiräumen, die zur Nah-
erholung genutzt werden, und in der 
Rheinaue) 

• Tiere, Pflanzen, biol. Vielfalt (Flächenin-
anspruchnahme, visuelle und akustische 
Beeinträchtigungen insbes. im Bereich 
entlang des Rheins) 

• Boden (Versiegelung, Schadstoffbelas-
tungen insbes. in Bereichen schutzwürdi-
ger Böden)  

• Wasser (Schadstoffbelastungen und Stö-
rung der Grundwasserverhältnisse insbes. 

• Vermeidung / Verminderung 
von Flächeninanspruch-
nahmen 

• Vermeidung / Verminderung 
von Immissionen  

• Vermeidung / Verminderung 
von visuellen und akusti-
schen Beeinträchtigungen 

• Vermeidungs- und Schutz-
maßnahmen gemäß Stand 
der Technik  
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in Wasserschutzgebieten und der Rhein-
aue) 

• Klima / Luft (Versiegelung, erhöhtes 
Schadstoffaufkommen) 

• Landschaft (Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes insbes. in der Rheinaue) 

 
 
 
Seite 122 alt / Seite 124 neu: Aktualisierung der Kartendarstellung 
 
Kumulationsgebiet zwischen Goch und Kevelaer 

Vorbelastung (Be-
stand) 

kumulative Wirkung auf die Schutzgüter Minderungsmaßnahmen 

• Flughafen Weeze insbesondere durch Siedlungs- und Gewerbeerwei-
terungen, Windenergiebereiche und Windenergie-
vorbehaltsbereiche sowie Abgrabungen: 

• Mensch (insbesondere visuelle Beeinträchtigun-
gen in den siedlungsnahen Freiräumen, die zur 
Naherholung genutzt werden) 

• Vermeidung / Verminde-
rung von Flächeninan-
spruchnahmen 

• Vermeidung / Verminde-
rung von Immissionen  

• Vermeidung / Verminde-
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• Tiere, Pflanzen, biol. Vielfalt (Flächeninanspruch-
nahme, visuelle und akustische Beeinträchtigun-
gen insbesondere entlang der Niers) 

• Boden (Versiegelung, Schadstoffbelastungen 
insbes. in Bereichen schutzwürdiger Böden)  

• Klima / Luft (Versiegelung, erhöhtes Schadstoff-
aufkommen) 

• Landschaft (Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des insbes. nördlich Weeze) 

rung von visuellen und 
akustischen Beeinträch-
tigungen 

• Vermeidungs- und 
Schutzmaßnahmen ge-
mäß Stand der Technik  

 
 

Seite 120 alt / Seite 125 neu: 
 

Die detaillierte Prüfung der Planfestlegungen der Fortschreibung des Regionalplans erfolgte 
unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien. Bei der Auswahl dieser Kriterien wurde unter 
anderem berücksichtigt, dass notwendige Daten- und Informationsgrundlagen für den Gel-
tungsbereich des Regionalplans flächendeckend vorliegen. Aus diesem Grund wurden 
bsplw. Hinweise von Kommunen auf kommuneneigene Klimakonzepte nicht berücksichtigt,, 
da diese Konzepte nicht flächendeckend für die gesamte Planungsregion vorliegen. , woraus 
sich die teilweise limitierte Auswahl der im Rahmen der Umweltprüfung herangezogenen 
Kriterien begründet. Aus fachlicher Sicht wäre bspw. die Ergänzung eines Kriteriums zur Er-
fassung des Schutzguts Landschaft wünschenswert, welches die Erfassung und Bewertung 
visueller Beeinträchtigungen der Planfestlegungen ermöglicht. Aufgrund der Maßstabsebene 
des Regionalplans und der Größe des Geltungsbereichs ist es jedoch nicht möglich, eine 
hierzu erforderliche Raumanalyse bzw. Landschaftsbildbewertung vorzunehmen. Dem ent-
sprechend kann im Umweltbericht dieser Aspekt ausschließlich über Hilfskriterien (vgl. Kap. 
4.6) beurteilt werden. Eine weitergehende Prüfung ist - insbesondere unter Berücksichtigung 
der konkretisierten vorhabenbedingten Wirkungen - auf den nachgeordneten Planungs- und 
Zulassungsebenen vorzunehmen. 

 

 
 
 
 
  



  28 

 

Seite 126 alt / Seite 126 neu: 
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Seite 127 alt / Seite 127 neu: 
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Seite 128 alt / Seite 128 neu: 
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Seite 129 alt / Seite 129 neu: 

 

Seite 130 alt / Seite 130 neu: 
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Seite 130 alt / Seite 131 neu: 

 
 
Seite 132 alt / Seite 134 und 135 oben neu: 

Zusammenfassendes Ergebnis der Prüfung einzelner Planfestlegungen der Fort-
schreibung sowie der Gesamtplanbetrachtung 

Die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der jeweiligen Planfestlegungen 
der Fortschreibung des Regionalplans Düsseldorf erfolgt anhand einzelner Prüfbögen in den 
Anhängen C bis J. Insgesamt wurden im Rahmen der Umweltprüfung 500 481 Planfestle-
gungen einer Prüfung unterzogen. Für 186 187 dieser Flächen (alle < 10 ha) ergab eine Ein-
zelfallbetrachtung, dass eine vertiefte Prüfung anhand eines Prüfbogens nicht erforderlich 
war, da erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden konnten. Die Flächen 
konnten ohne vertiefte Prüfung in den Regionalplan übernommen werden.  

Die verbleibenden 314 294 Planfestlegungen (77 73 Allgemeine Siedlungsbereiche, 57 56 
Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, 2 raumbedeutsame Gewächshausan-
lagen, 98 90 Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche, 39 Abgrabungsbe-
reiche, 41 34 Infrastrukturplanungen) wurden einer vertieften Prüfung unterzogen. Im Zuge 
der planerischen Abwägung werden 267 257 Planfestlegungen im Regionalplan Düsseldorf 
dargestellt, 2 Allgemeine Siedlungsbereiche und 21 37 Windenergiebereiche bzw. Wind-
energievorbehaltsbereiche, für die (tlw.) erhebliche Umweltauswirkungen prognostiziert wur-
den, wurden nicht in den Plan übernommen. Von den verbleibenden 267 257 Planfestlegun-
gen wurden für 102 84 im Rahmen der vertiefenden Betrachtung keine erheblichen Umwelt-
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auswirkungen prognostiziert. Für 165 173 Planfestlegungen können erhebliche Umweltaus-
wirkungen nicht ausgeschlossen werden.  

 
Seite 136 alt / Seite 138 neu: 
LANUV NRW (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz) (2016), Landschaftsbildeinheiten für die 
Planungsregion Düsseldorf. Recklinghausen. 

 

  



  34 

 

Ä3BT-UB Anhang A 
 
Seite 5 alt / Seite 5 neu: 
Bei der Prüfung der Umweltauswirkungen der Siedlungsbereiche wird aufgrund der besonde-
ren Bedeutung der Planfestlegungen für die Wohnnutzung ihre Lage innerhalb der aktuellen 
Fluglärmzonen bzw. Grenzen der Lärmschutzgebiete gem. LEP IV sowie ihre Lage im Um-
feld von stark emittierenden Planfestlegungen (Kraftwerke und einschlägige Nebenbetriebe; 
Straßen für den vorwiegend großräumigen Verkehr) geprüft. 
 
Seite 7 alt / Seite 7 neu: 

 
 

 
 
Seite 9 alt / Seite 9 neu: 

 
 
Seite 10 alt / Seite 11 neu: 

 
 
Seite 10 alt / Seite 11 neu: 
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Seite 15 alt / Seite 16 neu: 
Hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft sind insbesondere die Aspekte des Landschafts-
bilds sowie der landschaftsgebundenen Erholung zu betrachten. Da für den Regionalplan 
Düsseldorf zunächst kein Fachbeitrag für das Landschaftsbild sowie die landschaftsgebun-
dene Erholung vorlagiegt, wuerden zur Erfassung und Bewertung dieser Aspekte die „Hilfs-
kriterien“ Naturpark, Landschaftsschutzgebiet, unzerschnittene verkehrsarme Räume sowie 
geschützte Landschaftsbestandteile herangezogen.  

Ende 2016 konnten dann vom LANUV die shapes und Bewertungstabellen der Landschafts-
bildeinheiten von herausragender und besonderer Bedeutung für die Planungsregion Düs-
seldorf zur Verfügung gestellt werden. Die Daten wurden in den Umweltbericht nachträglich 
eingearbeitet.  

 

Seite - / Seite 18 neu: 
3.6.5 Landschaftsbild 

Aufgrund der besonderen Eigenart, Vielfalt und Schönheit der Landschaftsbildeinheiten mit 
herausragender Bedeutung ist bei einer Flächeninanspruchnahme dieser Landschaftsbild-
einheiten aufgrund der Überprägung der typischen Landschaftsmerkmale von erheblichen 
Umweltauswirkungen auszugehen.  

Darüber hinaus ist aAufgrund der besonderen Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegen-
über optischen Störungen, die sich insbesondere auf das visuelle Landschaftsbildempfinden 
auswirken, wird bei dem Vorkommen von Landschaftsbildeinheiten mit herausragender Be-
deutung innerhalb des Umfeldes ebenfalls von erheblichen Umweltauswirkungen ausgegan-
gen.  

Da die Daten zum Landschaftsbild im Dezember 2016 zur Verfügung gestellt wurden, wurde 
das Kriterium in den Umweltbericht und die Prüfbögen nachgearbeitet. Die Daten fließen 
dabei nur in die Prüfbögen von Planfestlegungen ein, die zu einer Flächeninanspruchnahme 
von Landschaftsbildeinheiten von herausragender Bedeutung führen bzw. bei denen sich 
Landschaftsbildeinheiten von herausragender Bedeutung im Umfeld befinden, da nur die 
Betroffenheit von Landschaftsbildeinheiten mit herausragender Bedeutung zu erheblichen 
Umweltauswirkungen führt. 
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Seite 20 alt / Seite 20 neu: 
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Seite 22 alt / Seite 22 neu: 
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Seite 24 alt / Seite 24 neu: 
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Seite 25 alt / Seite 25 neu: 
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Ä3BT-UB Anhang B 
 
Allgemeiner Hinweis:  
Das LANUV hat im Jahr 2017 eine Aktualisierung der Erhaltungsziele- und maßnahmen für 
sämtliche FFH-Gebiete in Nordrhein-Westfalens vorgenommen. Diese finden sich entspre-
chend gebietsbezogen auf der Homepage der Landesoberbehörde im Informationssystem 
„Natura 2000-Gebiete in Nordrhein-Westfalen“. Unter nachfolgendem Link findet sich die 
genauere Erläuterung der erforderlich gewordenen Aktualisierungen (hier Verlinkung bei-
spielhaft auf die Bemerkungen zum FFH-Gebiet - Rhein-Fischschutzzonen zwischen Em-
merich und Bad Honnef: 
http://natura2000-meldedok.naturschutzinformationen.nrw.de/natura2000-
meldedok/web/babel/media/ehz_vorbemerkungen_022017.pdf).  
 
Im Zuge der Überarbeitung der Erhaltungsziele erfolgte eine Präzisierung, Ergänzung und 
systematische Neuordnung der bestehenden Erhaltungsziele. Die aktualisierten Erhaltungs-
ziele wurden in den FFH-Vorprüfungen, die im Rahmen der Neuaufstellung des Regionales 
(RPD) erarbeitet wurden, ergänzt. Nach Überprüfung ergab sich für die Prognosen der FFH-
Vorprüfungen und deren Ergebnisse kein Überarbeitungsbedarf, da die Inhalte bereits auf 
der Grundlage der bisherigen Erhaltungsziele sowie der Angaben aus Standarddatenbögen 
und Schutzverordnungen berücksichtigt wurden. Auf die Darlegung dieser, aus Sicht der 
Prüfergebnisse für den RPD, nur redaktionellen Überarbeitung wird an dieser Stelle verzich-
tet.  
 
 
Für die Überprüfung hinsichtlich der Aktualität der Ergebnisse der FFH- und VSG-
Vollprüfungen zum Ruhehafen Niedermörmter in Kalkar (Festlegung eines Oberflächenge-
wässers mit der Zweckbindung „Ruhehafen“) erfolgte seitens des Ingenieur- und Planungs-
büros Lange eine Stellungnahme, welche als ergänzende Anlage dem bestehenden Gutach-
ten hinzugefügt wird: 
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Ergänzende Anlage zum Gutachten zur Planung und Errichtung des Ruhehafens Nie-
dermörmter im Anhang B zum Umweltbericht: 
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Seite 5 alt / Seite 5 neu (Gesamtübersicht): 
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Seite 6 alt / Seite 6 neu: 
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Seite 7 alt / Seite 7 neu: 
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Ä3BT-UB Anhang C – J (Orientierungstabelle) 
Soweit Änderungen ausgehend vom Stand des 2 Planentwurfes in der Fassung des Be-
schlusses des Regionalrates Düsseldorf vom 23.06.2016 auch hinsichtlich einer räumlich-
konkreten Einzelfallprüfung SUP-relevant waren, zeigt die nachfolgende Tabelle in der Über-
sicht auf, welche Prüfbögen hiervon betroffen sind oder inwieweit ggf. auch gänzlich neue 
Prüfbogen erarbeitet wurden. In den nachfolgenden Kapiteln sind diese flächenbezogenen 
Änderungen dann sortiert nach den Anhängen C-I des Umweltberichtes mit ihren Ergebnis-
sen aufgezeigt.  
 
Prüfbogennummer (so-
weit in Unterlagen des 2. 
Planentwurf bereits vor-
handen) 

Prüfbögen – Veränderung in Flächenzu-
schnitt, Bezeichnung oder Verschiebung 
zu Alternativen ausgehend vom Stand der 
Unterlagen des 2. Planentwurfes 
 

• Neu 
• Verkleinerung 
• Vergrößerung 
• Verschiebung in Anhang J Alternativen 
• Änderung der Bezeichnung 
• kompletter Wegfall aus UB 
 
jeweils mit ggf. neuer Bezeichnung 

 

Anhang C  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Allgemeinen Siedlungsbereiche   
(ASB, ASB-Reserve, ASBfzN) 

Kle_ASBRES_A_002 
Kle_011__ASB 
Kle_008__ASB 
 

Verkleinerung (redaktionell): 
Nur Kartendarstellung korrigiert, Bezeichnung 
bleibt gleich 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Kapitel 
Ä3BT-UB 
Anhang C 

 Neuer Prüfbogen: 
Rat_012_ASB 
 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Kapitel 
Ä3BT-UB 
Anhang C 

 Neuer Prüfbogen: 
Lan_014_ASBfzN 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Kapitel 
Ä3BT-UB 
Anhang C 
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Anhang D  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
gewerblichen 
und industriellen Nutzung (GIB, GIB-Reserve, GIBfzN, GIBffG, ASB-GE, ASB-GERes, 
Hafen) 
------- Neuer Prüfbogen 

Rem_019_A2_GIB 
 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang D 

Vie_018_GIBfzN Änderung der Bezeichnung: 
Vie_019_GIBfzN 

 

Anhang E  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Aufschüttungen und Ablagerungen / Abfalldeponien 

----------------- --------------------------- 
 

 

Anhang F  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
raumbedeutsamen Gewächshausanlagen 

------------------ -------------------------  
Anhang G  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche 

Goc_WIND_003-A/ 
Kra_WIND_010 

Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Goc_WIND_005 Verschiebung in Anhang J Alternativen  
Goc_WIND_006 Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Wee_WIND_002 Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Kem_WIND_001/ 
Kem_WIND_002 

Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Gel_WIND_001 Prüfbogenverkleinerung:  
Gel_WIND_001-A 
Verschiebung des älteren größeren Prüf-
bogens in Anhang J Alternativen: 
Gel_WIND_001 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang G 

Jüc_WIND_002 Verschiebung in Anhang J Alternativen  
Jüc_WIND_003 Verschiebung in Anhang J Alternativen  

 Neuer Prüfbogen:  
Jüc_WIND_014_D 
Jüc_WIND_024_C 
Jüc_WIND_013_C 
Jüc_WIND_025_A 
Jüc_WIND_025_B 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang G 

Grev_WIND_011/ Verschiebung in Anhang J Alternativen  
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Grev_WIND_037 
Grev_WIND_001/ 
Grev_WIND_035 

Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Grev_WIND_003/ 
Grev_WIND_021/ 
Rom_WIND_022 

Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Nie_WIND_016 Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Rom_WIND_002 Verschiebung in Anhang J Alternativen  
Rom_WIND_029/ 
Rom_WIND_035 

Verschiebung in Anhang J Alternativen  

Rom_WIND_008/Rom_WI
ND_036 

Prüfbogenvergrößerung:  
Rom_WIND_008/Rom_WIND_036/ 
Rom_WIND_028-B 
 
Verschiebung des alten ,kleineren Prüfbo-
gens  in Anhang J Alternativen: 
Rom_WIND_008/Rom_WIND_036 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang G 

Grev_Wind_005 Wegfall des vergrößerten Prüfbogens:  
Grev_Wind_005/Grev_WIND_026 
 
Verschiebung vergrößerten sowie des al-
ten, kleineren Prüfbogens  in Anhang J 
Alternativen: 
Grev_Wind_005 

 

Grev_WIND_031+Jüc_WI
ND_007 

Flächenverkleinerung: 
Kein verkleinerter Prüfbogen erforderlich, da 
der Prüfbogen der große Variante grün ist 
 
Prüfbogen bleibt unverändert 
Grev_WIND_031+Jüc_WIND_007 

 

Brü_WIND_002 Verschiebung in Anhang J Alternativen  
Gel_Wind_002/Gel_WIND
_007/Gel_WIND_008/Str_
Wind_003/Str_WIND_004 

Vergrößerung (redaktionell): 
Gel_WIND_002 in Kartendarstellung ergänzt 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang G 

Gel_WIND_004/Iss_WIND
_003 

Prüfbogenverkleinerung: 
Gel_WIND_004_A, Iss_WIND_003 
 
Verschiebung des alten, größeren Prüfbo-
gens  in Anhang J Alternativen: 
Gel_WIND_004/Iss_WIND_003 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang G 

Goc_WIND_013/ued_WIN
D_004/Wee_WIND_001 

Prüfbogenverkleinerung: 
Goc_WIND_013_A , Ued_WIND_004, 
Wee_WIND_001 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
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Verschiebung des alten, größeren Prüfbo-
gens in Anhang J Alternativen: 
Goc_WIND_013/Ued_WIND_004/Wee_WIND
_001 

Ä3BT-UB 
Anhang G 

Goc_WIND_017/Kra_WIN
D_005_A/Kra_WIND_006 - 
Alternative 

Wegfall des verkleinerten Prüfbogens: 
Goc_WIND_017                                               
Kra_WIND_005_A1                                         
Kra_WIND_006_A 
 
Verschiebung des verkleinerten Prüfbo-
gens in Anhang J Alternativen,  
Goc_WIND_017                                               
Kra_WIND_005_A1                                         
Kra_WIND_006_A 
Verschiebung des alten größeren Prüfbo-
gens in Anhang J Alternativen, 
Goc_WIND_017/Kra_WIND_005_A/Kra_WIN
D_006 – Alternative  
 

Neue ver-
kleinerte Ab-
grenzung 
wird nicht 
übernom-
men, große 
und kleine 
Variante 
werden in 
den Anhang 
J verschoben 

Vie_WIND_002/Vie_WIND
_009_A 

Prüfbogenverkleinerung: 
Vie_WIND_002_A                                             
Vie_WIND_009_A 
 
Verschiebung des alten, größeren Prüfbo-
gens  in Anhang J Alternativen: 
Vie_WIND_002/Vie_WIND_009_A 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang G 

Sch_WIND_004 / 
Vie_WIND_003 / 
Vie_WIND_006 

Prüfbogenverkleinerung: 
Sch_WIND_004                                                  
Vie_WIND_003_A                                                      
Vie_WIND_006 
 
Verschiebung des alten, größeren Prüfbo-
gens  in Anhang J Alternativen: 
Sch_WIND_004 / Vie_WIND_003 / 
Vie_WIND_006 
 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang G 

Anhang H  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Abgrabungsbereiche (BSAB) 

---------------- --------------------  
 
 
 
 
 



  53 

 

Anhang I  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten  
regionalplanerisch bedeutsamen Infrastruktur   
(Straßen, Schienenwege) 

 Neuer Prüfbogen: 
Mön_Sch3ba2_001 
Jüc_Sch3ba2_001 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

 Neuer Prüfbogen: 
Kal_Str3ab2_019 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

Hei_Sch3bb1_0254/Rat_S
ch3bb1_071 

Änderung der Bezeichnung: 
Hei_Sch3bb1_024 

 

Rat_Sch3bb1_001/ 
Dus_Sch3bb1_152 

Änderung der Bezeichnung:  
Rat_Sch3bb1_001_2014/Dus_Sch3bb1_152_
2014 

 

 Neuer Prüfbogen:  
Rom_Str3ab2_010 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

B15 (Brü_Str3ab1_008) Wegfall des Prüfbogens  

B20 (Gel_Str3ab2_009, 
Gel_Str3ab2_010_AL, 
Gel_Str3ab2_014, 
Gel_Str3ab2_015_AL, 
Ker_Str3ab2_012) - Alter-
native 

Wegfall des Prüfbogens  

B21 (Rem_Str3ab2_017) Wegfall des Prüfbogens  

B24 (Sol_Str3ab2_006, 
Lan_Str3ab2_005) 

Wegfall des Prüfbogens  

 Neuer Prüfbogen:  
Lan_Str3ab2_005, Sol_Str3ab2_006, 
Lan_Str3ab2_006 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

 Neuer Prüfbogen: 
Mön_Sch3bb2_001 

Neue Ab-
grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

Lan_Str3ab2_006 Prüfbogenvergrößerung: Neue Ab-
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Lan_Str3ab2_005_A 
Lan_Str3ab2_006 

grenzung 
siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

S74 (Grev_Str3ac_031) 
 

Umbenennung: 
Straßen für den vorwiegend überregionalen 
und regionalen Verkehr 

Siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

Sch28 (Vie_Sch3bc_050) 
 

Umbenennung: 
Schienenwege für den Hochgeschwindig-
keitsverkehr und sonstigen großräumigen 
Verkehr 

Siehe auch 
Ä3BT-UB 
Anhang I 

Anhang J 
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf  
nicht dargestellten oder veränderten Planfestlegungen 
(Alternativen) 

------------- 
 

Ergänzung des Anhanges J durch die zuvor 
dargestellten Verschiebungen einzelner Prüf-
bögen 

-------------- 

Sonstige Aktualisierungen von Prüfbögen 

Ree_021__BSAB (KLE09) Aktualisierung des Datensatzes: Verände-
rung beim punktuellen Artenschutz 

Siehe auch 
Ä3BT-UB 
Sonstige Ak-
tualisierun-
gen  

B22 (Rem_Str3ab2_006) 
 

Ergänzung des Prüfbogens Siehe auch 
Ä3BT-UB 
Sonstige Ak-
tualisierun-
gen 

Düs_036__ASB (0011-
Vorschlag-29 KommG) 

Ergänzung des Prüfbogens Siehe auch 
Ä3BT-UB 
Sonstige Ak-
tualisierun-
gen 

Düs_058__ASBRES (11-
C4), Düs_062__ASBRES 
(11-C1) 

Ergänzung des Prüfbogens Siehe auch 
Ä3BT-UB 
Sonstige Ak-
tualisierun-
gen 
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Ä3BT-UB Anhang C (Prüfbögen) 
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Ä3BT-UB Anhang D (Prüfbögen) 
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Ä3BT-UB Anhang G (Prüfbögen) 
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Ä3BT-UB Anhang I (Prüfbögen) 
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Ä3BT-UB Sonstige Aktualisierungen von Prüfbögen  
 
Weitere Änderungen oder Ergänzungen von bereits bestehenden Prüfbögen inhaltlicher Art 
ohne Veränderung des Flächenzuschnitts 
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Ä3BT-UB Berücksichtigung des Datensatzes zur Landschaftsbild-
bewertung des Lanuv 
 

Im Zuge der weiteren Erarbeitung der Planunterlagen wurde auch der Umweltbericht in re-
levanten Punkten hinsichtlich der verwendeten Datengrundlagen fortlaufend aktualisiert. Bei 
zwei Kriterien erfolgte eine generalisierte Überarbeitung. Zum einen wurde der Datensatz 
der für den Regionalplan relevanten, planungsrelevanten, verfahrenskritischen Arten des 
LANUV ausgehend vom Stand des 2. Planentwurfs noch einmal aktualisiert. Hieraus erga-
ben sich keine Veränderungen der bisher im Umweltbericht vorliegenden Bewertungen und 
somit auch keine Veranlassung zur Veränderung des Planentwurfes in diesem Punkt.  
 
Zum anderen wurde durch die Berücksichtigung der nunmehr vorliegenden Landschafts-
bildbewertung des LANUV eine durchgängige Einarbeitung des Kriteriums im Umweltbericht 
und den dazugehörigen Prüfbögen vorgenommen. Soweit sich gemäß dargelegter Methodik 
zum Kriterium eine Betroffenheit ergibt, zeigt die nachfolgende Tabelle die veränderten Er-
heblichkeiten ausgehend vom Stand der Unterlagen des 2. Planentwurfes auf. Ferner wird 
hinschlicht der flächenbezogenen Prüfungen aufgezeigt, inwieweit Bewertungen bei diesem 
Kriterium dann auch Auswirkungen auf die schutzgutbezogenen Gesamtbeurteilung des 
jeweiligen Prüfbogens hatten. 
 
Tabelle: Berücksichtigung des Datensatzes zur Landschaftsbildbewertung des Lanuv 
im Umweltbericht – Veränderungen in den Anhängen C – J des Umweltberichtes 
Prüfbogenbezeich-
nung in Unterlagen 
der 2. Offenlage  

Ergebnis im Kriterium 
Landschaftsbild:  
 
voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen beim 
Kriterium Landschaftsbild 
durch die Flächeninan-
spruchnahme innerhalb 
einer Landschaftsbildein-
heit mit herausragender 
Bedeutung oder relevanter 
Betroffenheit im Umfeld 

Gesamtbewertung des Prüfbo-
gens:  
 
Veränderung der zusammen-
fassenden Einschätzung der 
Erheblichkeit der Umweltaus-
wirkungen durch das neue Kri-
terium der Landschaftsbildbe-
wertung gemäß Methodik Um-
weltbericht. 

Anhang C  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Allgemeinen Siedlungsbereiche   
(ASB, ASB-Reserve, ASBfzN) 

Kal_ASBRES__003 / 
Kal_007__ASB 

LBE-I-001-O(3): Moyländer 
Parklandschaft (herausra-
gende Bedeutung) (Plange-
biet, Umfeld 

vorher unerheblich, jetzt erheblich 

Ree_009__ASB LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

bleibt unerheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 
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Prüfbogenbezeich-
nung in Unterlagen 
der 2. Offenlage  

Ergebnis im Kriterium 
Landschaftsbild:  
 
voraussichtlich erhebliche 
Umweltauswirkungen beim 
Kriterium Landschaftsbild 
durch die Flächeninan-
spruchnahme innerhalb 
einer Landschaftsbildein-
heit mit herausragender 
Bedeutung oder relevanter 
Betroffenheit im Umfeld 

Gesamtbewertung des Prüfbo-
gens:  
 
Veränderung der zusammen-
fassenden Einschätzung der 
Erheblichkeit der Umweltaus-
wirkungen durch das neue Kri-
terium der Landschaftsbildbe-
wertung gemäß Methodik Um-
weltbericht. 

Düs_036__ASB LBE-I-023-F: Flusstal des 
Rheins zwischen Krefeld und 
Monheim (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Emm_ASBRES__002 LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

bleibt unerheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Hei_003__ASBRES LBE-VIa-003-B2: Bachtal auf 
den Niederbergischen Hö-
henterrassen (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Neu_007__ASBRES LBE-I-023-F: Flusslandschaft 
Rhein (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Ree_ASBRES_B_001 LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

vorher schon erheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Neu_002_A_ASBRES LBE-I-023-F: Flusslandschaft 
Rhein (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Wee_ASBRES_A_00
2 

LBE-I-010-F(1): Kendel (her-
ausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich   

Wee_007_A_ASB / 
Wee_008_ASB / 
Wee_015_ASB 

LBE-I-010-F(1): Kendel (her-
ausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

vorher schon erheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Kor_007_ASB / 
Kor_017__ASB / 
Kor_012__ASB 

LBE-I-011-B: Bachtal Triet-
bachaue (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

bleibt unerheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 
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Anhang D  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
gewerblichen 
und industriellen Nutzung (GIB, GIB-Reserve, GIBfzN, GIBffG, ASB-GE, ASB-GERes, 
Hafen) 
Net_012__GIB LBE-I-026-F2: Flusstal der 

Nette östlich Kaldenkirchen 
(herausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

vorher unerheblich, jetzt erheblich 

Emm_010__HAFEN LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
vorragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Dor_021__GIB LBE-I-022-O (8): Wald-
Offenland-Mosaik Wahler 
Berg (herausragende Bedeu-
tung) (Umfeld) 

bleibt unerheblich 

Hei_008__GIB LBE-VIa-003-B2: Bachtal auf 
den Niederbergischen Hö-
henterrassen (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Hei_009__GIB LBE-VIa-003-B2: Bachtal auf 
den Niederbergischen Hö-
henterrassen (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Dor_027__HAFEN / 
Neu_001__HAFEN / 
Dor_19__GIB 

LBE-I-023-F: Flusslandschaft 
Rhein (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher schon erheblich 

Hei_003_A_ASBfGRE
S 

LBE-VIa-003-B2: Bachtal auf 
den Niederbergischen Hö-
henterrassen (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Kal_011__HAFEN LBE-I-023-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Düs_015_A_HAFEN / 
Düs_098_Hafen 

LBE-I-023-F: Flusstal des 
Rheins zwischen Krefeld und 
Monheim (herausragende 
Bedeutung) 

vorher schon erheblich 
 

Anhang E  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Aufschüttungen und Ablagerungen / Abfalldeponien 

--- --- --- 
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Anhang F  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
raumbedeutsamen Gewächshausanlagen 

Kal_009__AFAfzN LBE-I-001-O (3): Moyländer 
Parklandschaft (herausra-
gende Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Anhang G  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Windenergiebereiche und Windenergievorbehaltsbereiche 

Tön_WIND_001  / 
Vie_WIND_004  / 
Vie_WIND_007 

LBE-I-011-B: Bachtal der 
Schleck (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Brü_WIND_002 LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

bleibt unerheblich 

Net_WIND_003 / 
Sch_WIND_001 / 
Sch_WIND_007 

LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher unerheblich, jetzt erheblich 

Nie_WIND_004 LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher unerheblich, jetzt erheblich 

Kle_WIND_002 LBE-I-004-W(2): Reichswald 
(herausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Goc_WIND_017 / 
Kra_WIND_005_A / 
Kra_Wind_006 
 
In 3. Offenlage:  
Goc_WIND_017                                               
Kra_WIND_005_A1                                         
Kra_WIND_006_A 

LBE-I-004-W(2): Reichswald 
(herausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Goc_WIND_003-A /  
Kra_WIND_010 

LBE-I-004-W(2): Reichswald 
(herausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Goc_WIND_005 LBE-I-004-W(2): Reichswald 
(herausragende Bedeutung) 

vorher schon erheblich 

Goc_WIND_006 LBE-I-004-W(2): Reichswald 
(herausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Goc_WIND_011 LBE-I-004-W(2): Reichswald 
(herausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

vorher schon erheblich 
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Nie_WIND_016 
 
3. Offenlage:  
Nunmehr verschoben 
in Anhang J (Alterna-
tiven) 

LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

bleibt unerheblich 

Mee_WIND_002 LBE-I-022-W (1): Wald 
"Meerbusch" (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

bleibt unerheblich 

Sch_WIND_008 / 
Sch_WIND_009-A1 / 
Sch_WIND_011-A 

LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher unerheblich, jetzt erheblich 

Mön_WIND_001-A LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 
LBE-I-025-B3: Bachtal des 
Knip-pertzbaches (herausra-
gende Be-deutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Anhang H  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten 
Abgrabungsbereiche (BSAB) 

KLE12 LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

KLE18 LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

ME01 LBE-VIa-003-B2: Bachtal auf 
den Niederbergischen Hö-
henterrassen (herausragende 
Bedeutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher schon erheblich 

VIE12 LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher schon erheblich 

VIE13 LBE-I-025-B2: Bachtal des 
Elmpter Baches (herausra-
gende Bedeutung) (Umfeld) 
LBE-I-027-F: Flusstal der 
Schwalm und Oberlauf des 
Kranenbaches (herausra-
gende Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

VIE15 LBE-I-025-B2: Bachtal des vorher schon erheblich 
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Elmpter Baches (herausra-
gende Bedeutung) (Plange-
biet, Umfeld) 

VIE16 LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher schon erheblich 

VIE17 LBE-I-024-W2: Wald an der 
dt.-niederl. Grenze (heraus-
ragende Bedeutung) (Um-
feld) 

vorher unerheblich, jetzt erheblich 

KLE46 LBE-I-001-G(3): Grünland-
komplex zwischen Rees und 
Haffen (herausragende Be-
deutung) 

vorher schon erheblich 

KLE09 LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Anhang I  
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf dargestellten  
regionalplanerisch bedeutsamen Infrastruktur   
(Straßen, Schienenwege) 
Kem_Str3ab2_014 LBE-I-020-O1: Wald-

Offenland-Mosaik bei Kre-
feld-Hüls (Hülser Bruch) und 
nördlich Kempen (herausra-
gende Bedeutung) (Plange-
biet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Brü_Str3ab1_008 
 
In 3. Offenlage: 
Prüfbogen gänzlich 
entfallen 

 vorher schon erheblich 

Tön_Str3ab2_011_AL LBE-I-011-B: Bachtal der 
Schleck (herausragende Be-
deutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Hei_Sch3bb1_024, 
Rat_ Sch3bb1_071 

LBE-VIa-003-W1: Wald auf 
den Niederbergischen Hö-
henterrassen (herausragende 
Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Mön_Str3ab2_113, 
Mön_Str3ab2_114, 
Jüc_Str3ab2_029, 
Kor_Str3ab2_026 

LBE-I-011-B: Bachtal der 
Schleck (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 
LBE-I-011-W1: Waldflächen 
west-lich Mönchengladbach 

vorher schon erheblich 
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(herausra-gende Bedeutung) 
(Umfeld) 

Wee_Str3ab2_012 LBE-I-010-F(1): Kendel (her-
ausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Mee_Str3ac_006AL LBE-I-023-F: Flusslandschaft 
Rhein (herausragende Be-
deu-tung) (Umfeld) 
LBE-I-022-O (2): Wald-
Offenland-Mosaik Ilvericher 
Altrheinschlinge (herausra-
gende Bedeutung) (Umfeld) 
LBE-I-022-W (1): Wald 
"Meer-busch" (herausragen-
de Bedeu-tung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Düs_Sch3bb1_162 / 
Mee_Sch3bb1_020 / 
Mee_Schebb1_021 

LBE-I-023-F: Flusstal des 
Rheins zwischen Krefeld und 
Monheim (herausragende 
Bedeutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

vorher schon erheblich 

Anhang J 
Prüfbögen der im Regionalplan Düsseldorf  
nicht dargestellten oder veränderten Planfestlegungen 
(Alternativen) 
Kra_WIND_002 LBE-I-004-W(2): Reichswald 

(herausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Kra_WIND_003 LBE-I-004-W(2): Reichswald 
(herausragende Bedeutung) 
(Plangebiet, Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Wee_WIND_003 LBE-I-010-F(1): Kendel (her-
ausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

vorher schon erheblich 

Nie_003_A_ASBRES LBE-I-027-F: Flusstal der 
Schwalm und Oberlauf des 
Kranenbaches (herausra-
gende Bedeutung) (Umfeld) 

vorher schon erheblich (Kriterium 
Landschaftsbild wurde auf gelb 
gesetzt) 

Ree_008__ASB LBE-I-003-F: Rheinaue (her-
ausragende Bedeutung) 
(Umfeld) 

erheblich 

Sch_WIND_003 / 
Sch_WIND_008 

LBE-I-025-W: Wald westlich 
Viersen (herausragende Be-
deutung) (Plangebiet, Um-
feld) 

erheblich 
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Ergänzende Hinweise zur Tabelle:  

• Ausgehend vom Stand der Unterlagen des 2. Planentwurfs nunmehr im Flächenzu-
schnitt veränderte oder gänzlich neue Prüfbögen wurden hinsichtlich der Betroffen-
heit des Landschaftsbildes ebenso geprüft. Die Bögen sind zur Gänze noch einmal 
Teil der Beteiligungsunterlagen (siehe Kapitel Ä3BT-UB Anhang C - I) 

• In den hier nicht genannten Bögen ausgehend vom Stand des 2. Planentwurfes hat 
sich gemäß gewählter Prüfmethodik im Kriterium „Landschaftsbild“ entsprechend kei-
ne Betroffenheit gezeigt. 

 


